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Beschlussvorlage 
 
Sitzung Verwaltungsausschuss am 17.07.2008  - nicht öffentlich - 
 

 
Sitzung Gemeinderat am 24.07.2008  - öffentlich - 
 

 
 

 
Einrichtung einer Krippen-Gruppe im Waldorfkindergarten 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Im Freien Waldorfkindergarten wird eine Krippen-Gruppe für 1 bis 3-jährige Kinder 

eingerichtet.  
 
2. Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V. führt die erforderliche 

Baumaßnahme aus. 
 
3. Mit dem Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V. wird ein neuer Förder- und 

Kooperationsvertrag abgeschlossen: die Stadt trägt 2/3, der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik e. V. trägt 1/3 der Investitionskosten. 

 
4. Der Stadt Schwetzingen entstehen für die Einrichtung der Krippengruppe Kosten in 

Höhe von ca. 34.000 EUR, die Mittel stehen im Haushalt 2008 bereit.  
 
5. Die Stadt Schwetzingen stellt 46.000 EUR für die Baumaßnahme als Vorleistung zur 

Verfügung, die Mittel stehen im Haushalt 2008 bereit.  
 
 
 
 

Erläuterungen: 
 
Im Freien Waldorfkindergarten wird auf Grund des erforderlichen Ausbaus der 
Kleinkindbetreuung eine Krippengruppe für Kinder von 1-3 Jahren eingerichtet.  
 
Aus diesem Anlass haben sich Stadt und Träger auf einen neuen Zuschussmodus geeinigt. 
Zur Vereinfachung wird ein einheitlicher Zuschussanteil festgelegt. Bei Investitionen 
übernimmt die bürgerliche Gemeinde 2/3 und der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik e. V. 1/3 der Kosten.  
 
Die laufenden Betriebskosten werden mit einem Anteil der bürgerlichen Gemeinde von  
68 % und einem Trägeranteil von 32 % geteilt. Dabei wird für die Gruppe mit auswärtigen 
Kindern nach wie vor der geringere Zuschuss in Höhe von 31,5 % gewährt. Die 
Krippengruppe wird wie bei den anderen Trägern mit 100 % bezuschusst. 
 
Die Krippengruppe soll in den ehemaligen Räumen des NABU im Erdgeschoss 
untergebracht werden. Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis ist u. a. ein 



ausreichendes Raumangebot: bei einem Gruppenraum 3 m², in einem gesonderten Schlaf- 
und Ruheraum 1,5 m² Bodenfläche pro Kind. Hierfür ist ein Anbau erforderlich, in dem der 
Schlafraum für die Krippengruppe sowie die Garderobe untergebracht werden wird, s. 
beigefügte Pläne. Des Weiteren muss ein Pflegebereich für Kleinkinder und ein Sanitärraum 
für Kinder und Erwachsene und ein 2. Fluchtweg hergerichtet werden.  
 
Die Gesamtkosten des Um- und Anbaus inkl. der Ausstattung belaufen sich auf ca. 120.000 
EUR. Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V. hat beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsprogramm des 
Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 bis 2013“ in Höhe von 70.000 EUR beantragt. 
Die restlichen Kosten in Höhe von 50.000 EUR teilen sich die Stadt Schwetzingen und der 
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V. entsprechend dem neuen Vertrag. Für die 
Stadt entstehen somit Investitionskosten in Höhe von ca. 34.000 EUR. 
 
Zurzeit ist nicht bekannt, wann diese Zuwendung aus den Mitteln des Bundes zur Verfügung 
steht. Aus diesem Grund gehen die Stadt Schwetzingen mit 80.000 EUR und der Verein zur 
Förderung der Waldorfpädagogik e. V. mit 40.000 EUR in Vorleistung. Die Zuwendung wird 
entsprechend dem Vertrag zwischen der Stadt und Träger verrechnet.  
 
Die 80.000 EUR stehen im Haushalt zur Verfügung.  
 
Gesamtkosten Krippe   120.000,00 EUR
Zuschuss Bund   70.000,00 EUR
Rest   50.000,00 EUR
      
Kosten für Stadt u. Träger   50.000,00 EUR
Anteil Stadt                                  2/3 66,7% 33.350,00 EUR
Anteil Träger                                1/3 33,3% 16.650,00 EUR
      
Zuwendung Bund   70.000,00 EUR
Anteil Stadt                                  2/3 66,7% 46.690,00 EUR
Anteil Träger                                1/3 33,3% 23.310,00 EUR
      
Unklar, wann Zuschuss kommt   120.000,00 EUR
Vorleistung Stadt 66,7% 80.040,00 EUR
Vorleistung Träger 33,3% 39.960,00 EUR
      
Stadt     
Vorleistung   80.040,00 EUR
Anteil Zuwendung Bund   -46.690,00 EUR
Anteil Investitionen   33.350,00 EUR
 
Durch die 68%ige Förderung entstehen Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich 85.000 EUR 
pro Jahr. 
 
 
 
 
 

Anlage: 
Förder- und Kooperationsvertrag 
2 Pläne 
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